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REGISTRIERUNG VON PERSONEN, DIE INFQLGB

DBS KRIEGBS IHR HEIMATLAND VERLASSES HABEN.

( Firnis I )
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S PER MELPTOG UND BEfilSpipjPG Diesesungen sind ein wesentliche ; Bestand-
teil eines einheitlichen Plans zur Erfassung
der oben beschriebenen Personen . Die Anwei¬
sungen sind unter Mitwirkung der Militärbe¬hörden . des Amts der Vereinten Nationen für
Nachkriegshilfe und Wiederaufbau , sowie der
alliierten europäischen Regierungen ausge¬
arbeitet . Sie sind von sämtlichen zuständi¬
gen Stellen genehmigt.

FORMULARE  Drei Meldeformulare bilden die
Grunalage des Arbeitsplans . Die drei Formu¬lare enthalten alles Wissenswerte zum Zweck
der Sicherstellung einer geordneten Heimkehrder oben beschriebenen Personen - zum Zweck
vorläufiger Arbeitsbeschaffung für alle Ar¬
beitswilligen bis zum Zeitpunkt ihrer Heim¬
reise ; zum Zweck dauernder Arbeitsbeschaf¬
fung für alle nach Heimkehr ; und zum Zweck
einer leichteren Wiederauffindüng solcher
Verwandter der oben beschriebenen Personen,
von denen sie getrennt worden sind.

Vorgesehen sind folgende drei Formulare:

a.
b.
c.

a.

A. E. F . D. P . Kartothek - Karte
A. E. F . D.P . Haupt - Meldekarte
A. E . F . D. P . Sammelstellen -Meldekarte

DER MELDEBEAMTEN

Der Leiter einer Sammelstelle (Sammel¬
stellenleiter ) ist verantwortlich für
die Überwachung aller Melde - Formali¬
täten . sowie für die verwaltungstechni¬
sche Seite der ärztlichen Betreuung.

Der Meldebeamte einer Sammelstelle
(Sammelstellen -Meldebeamterj hat , im
Einklang mit den verwaltungstechnischen





Anordnungen der übergeordneten Behörde,
die Aufgabe , unter dem Sammelstellen¬
leiter , die Meldung aller oben beschrie¬
benen Personen allgemein zu überwachen
und die Meldungseintragungen vorzunehmen.

c . Der Ärztliche Leiter einer Sammelstelle
hat , im hinklang mit den Anordnungen der
übergeordneten Behörde , die Aufgabe , un¬
ter dem Sammel3tellenleiter die gesamte
ärztliche Betreuung allgemein zu über¬
wachen und durchzuführen.
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a . Der Sammelstellen -Meldebeamte hat für

jeden Einzelfall die unter 2 . beschrie¬
benen drei Formulare auszufüllen , und
zwar:

(1 ) A. E. F . D. P . Kartothek - Karte ( in
einfacher Ausfertigung)

(2 ) A. E. F . D. P . Haupt - Meldekarte
(in doppelter Ausfertigung . Auszu¬
füllen sind : Rubriken 1 - 22,  sowie
Rubrik 24 . )

(3 ) A. E . P . D. P . Sammelstellen-
Meldekarte ( in einfacher Ausferti¬
gung . Alle Eintragungen in engli¬
scher Sprache . )

b . Der Sammelstellen - Meldebeamte ist ver¬
antwortlich für Vollständigkeit und Le¬
serlichkeit aller Eintragungen auf allen
Meldeformularen.

c . Alle Eintragungen müssen mit der Schreib¬
maschine oder m Tinte geschrieben sein.

d . Der Ärztliche Leiter einer Sammel¬
stelle ist verantwortlich für:

( 1 ) ie Eintragungen in den Rubriken
25 ) , ( 26 ) , ( 27 ) und ( 28 ) der

„ . B. P . D. P . Haupt - Meldekarte (Ärzt¬
liche Untersuchungs -Bescheinigung ) .

(2 ) Alle ergänzenden und zusammenfassen¬
den ärztlichen Befundsbescheinigungen,
die der betreffende Pall erfordert.
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